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und c, 19 URG) an Werken der Musik wahr. Gemäß § 10 AWA- 
VO zieht sie dafür die Gebühren ein. Hinsichtlich der Gebüh
ren für die Vervielfältigung geschieht das dadurch, daß sie auf 
Antrag entgeltliche Lizenzen erteilt (vgl. für Schallplattenun
terhalter § 3 der АО über Diskothekveranstaltungen — Dis
kothekordnung — vom 15. August 1973 (GBl. I Nr. 38 S. 401) 
i. d. F. der АО Nr. 2 über Diskothekveranstaltungen — Disko
thekordnung — vom 24. Mai 1976 (GBl. I Nr. 23 S. 309). Soweit 
Vervielfältigungen ohne Lizenzen vorgenommen werden und 
kein Fall der freien Werknutzung (§§ 23 ff. URG) vorliegt, 
werden dadurch gemäß § 91 Abs. 1, 2 URG u. a. Vergütungs
und — bei schuldhafter Urheberrechtsverletzung — auch 
Schadenersatzansprüche ausgelöst. Gemäß § 12 Abs. 4 AWA- 
VO ist die Klägerin berechtigt, auch die Schadenersatzforde
rungen geltend zu machen, wobei sie im allgemeinen ohne 
weiteren Nachweis die doppelte Gebühr fordern kann.

Es steht auf Grund übereinstimmenden Vorbringens bei
der Prozeßparteien fest, daß die von dem Verklagten am 
28. April 1982 abspielbereit mitgeführten Tonbänder nur 
zu einem geringen Teil lizenziert waren.

Daß die von einem Schallplattenunterhalter bei einer von 
ihm veranstalteten Diskothek mitgeführten und abspiel
bereit am Arbeitsplatz gehaltenen Tonbänder auch aufge
führt werden sollen, also zu diesem Zweck und nicht nur für 
den persönlichen Gebrauch bespielt worden sind, kann je
denfalls dann als feststehend betrachtet werden, wenn der 
Schallplattenunterhalter mehrfach Veranstaltungen dieser 
Art durchführt. Eine andere Auffassung wäre lebensfremd, 
würde Kontrollen in einer unvertretbaren Weise erschweren 
und das Vervielfältigungsrecht der Urheber musikalischer 
Werke nur unzureichend sichern. Von einer Vervielfältigung 
zum persönlichen Gebrauch kann unter derartigen Umständen 
nur ausgegangen werden, wenn dafür im Einzelfall der Be
weis erbracht ist.

Das war im vorliegenden Verfahren nicht der Fall. Das 
darauf gerichtete Vorbringen des Verklagten ist unglaubhaft. 
Nach seinen eigenen Erklärungen wurden die 23 von ihm 
mitgeführten Bänder seit 1979 bespielt. Die einzige von 
ihm erworbene Lizenz betrifft die Musikwerke, die in der 
Rundfunksendung „Podiumsdiskothek“ 1982 ausgestrahlt wur
den. Diese Lizenz wurde erst am 12. Februar 1982 erteilt. Alle 
bis Ende 1981 von ihm aufgenommenen Musikwerke waren 
folglich ohne Rücksicht auf die konkreten Titel für den Ver
klagten unUzenziert. Hinzu kommt, daß der Verklagte bei 
der Kontrolle am 28. April 1982 und auch noch im Verfahren 
sein Verhalten damit zu erklären suchte, daß er angab, daß die 
Bänder zwar schon ab 1979 durch ihn gemeinsam mit P. Z. 
öffentlich aufgeführt worden seien, die Lizenzen dafür habe 
aber dieser erworben. Danach waren sie also von Anfang an 
für eine öffentliche Aufführung bespielt worden.

Soweit es dieses zuletzt angeführte Argument selbst be
trifft, ist es eindeutig, daß diese Lizenzen nicht übertragbar 
sind. Das ist ausdrücklicher Inhalt der erteilten schriftlichen 
Lizenz, die Vertragscharakter trägt. Dem Verklagten kann 
das Vervielfältigungsrecht folglich nur von der Klägerin über
tragen werden (§ 2 AWA-VO).

Eine Übertragung der P. Z. erteilten Lizenz an den Ver
klagten hätte demgegenüber keine Rechtswirkung aus- 
lösen können. Sie wäre auf eine rechtlich unmögliche Lei
stung gerichtet und damit gemäß § 68 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB 
nichtig. Das gilt auch für den Fall, daß die bespielten Bänder 
von einem zur Vervielfältigung berechtigten Schallplatten
unterhalter einem anderen — hier dem Verklagten — überge
ben worden sein sollten. Dieser muß sich vielmehr dann, 
wenn er sie bei von ihm gestalteten Diskotheken mitführt und 
abspielbereit an seinem Arbeitsplatz hält, so stellen las
sen, wie wenn er sie selbst bespielt hätte.

Der Verklagte hat_ damit in dem Umfang, in dem er eigen
bespielte Tonbänder in der Diskothekveranstaltung am 
28. April 1982 mitgeführt hat, ohne dafür Lizenzen erworben 
zu haben, das Recht der betreffenden Musikautoren zur Ver
vielfältigung ihrer Werke, das von der Klägerin gemäß §§ 2, 
3 AWA-VO wahrgenommen wird, verletzt. Diese Rechtsver
letzung ist mindestens fahrlässig geschehen. Der Verklagte 
hätte bei ausreichender Sorgfalt seine Pflichten erkennen und 
einhalten können (§ 333 Abs. 3 ZGB). Er ist demnach — wie

das Bezirksgericht zutreffend erkannt hat — zum Schadener
satz verpflichtet (§ 91 URG, § 12 Abs. 4 AWA-VO).

Hinsichtlich der Höhe ist die Forderung der Klägerin vom 
Verklagten nicht bestritten worden. Sie ergibt sich aus der 
Spieldauer der mitgeführten 23 Tonbänder, soweit sie be
spielt waren, abzüglich der Spieldauer, für die Lizenzen er
worben wurden, wobei je angefangene Minute Spielzeit ent
sprechend dem Preiskarteiblatt 126/76 des Ministeriums der 
Kultur 0,20 M gefordert und dieser Betrag gemäß § 12 Abs. 4 
AWA-VO verdoppelt wurde.

Strafrecht
§§ 162 Abs. 1 Ziff. 4, 164 ZifT. 3, 214 Abs. 2, 44 Abs. 1 StGB. 
Zur Anwendung der Rückfallbestimmungen bei mehrfacher 
Gesetzesverletzung und zur Strafzumessung bei hartnäckigen 
Rückfalltätern.
OG, Urteil vom 17. November 1983 - 4 OSK 16/83.

Der Angeklagte wurde im Juli 1978 wegen Diebstahls und 
vorsätzlicher Beschädigung von sozialistischem Eigentum auf 
Bewährung verurteilt. Die angedrohte Freiheitsstrafe von 
3 Monaten wurde später vollzogen.

Im Dezember 1978 wurde er wegen Diebstahls von sozia
listischem und persönlichem Eigentum sowie wegen Verkehrs
gefährdung durch Trunkenheit zu einer Freiheitsstrafe von 
neun Monaten verurteilt.

Im Dezember 1980 wurde eine weitere Freiheitsstrafe in 
Höhe von acht Monaten wegen Diebstahls von persönlichem 
Eigentum ausgesprochen.

Unter Einbeziehung dieser Strafe wurde der Angeklagte 
im Mai 1981 wegen Diebstahls von sozialistischem Eigen
tum in Tateinheit mit vorsätzlicher Sachbeschädigung zu 
einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ver
urteilt. Darüber hinaus wurde auf staatliche Kontrollmaß- 
nahmen erkannt.

Am 25. November 1982 wurde der Angeklagte aus dem 
Strafvollzug entlassen und nahm eine Tätigkeit als Presser 
im VEB E. auf, die er ordnungsgemäß verrichtete. Seine be
reits in den Vorprozessen festgestellte Neigung zum Alkohol
mißbrauch in seiner Freizeit bestand auch nach der letzten 
Haftentlassung fort.

In der Nacht vom 24. zum 25. Februar 1983 drang der 
unter erheblicher Alkoholeinwirkung stehende Angeklagte 
nach dem Einschlagen der Türscheibe in den Verkaufsraum 
der Konsum-Verkaufsstelle- „Elektroakustik“ in B. ein. Dort 
entnahm er dem Warenbestand drei Stereokassettengeräte im 
Gesamtwert von 4 180 M und verstaute sie in einer Tasche. 
Der Zeuge Sch. hatte den Angeklagten beim Eindringen in die 
Verkaufsstelle bemerkt und stellte ihn im Verkaufsraum. 
Dem Angeklagten gelang es jedoch, unter Zurücklassung des 
Diebesgutes vom Tatort zu flüchten, indem er den Zeugen, 
der ihn festzuhalten versuchte, massiv wegstieß. Durch die 
Zerstörung der Türscheibe entstand Sachschaden in Höhe von 
219,95 M. Darüber hinaus kam es im Zuge des Handgemenges 
zwischen dem Angeklagten und dem Zeugen zu erheblichen 
Beschädigungen von Verkaufsware.

Am 27. März 1983 begab sich der Angeklagte mit dem in 
gleicher Sache Verurteilten V., der absprachegemäß die Si
cherung des Tatorts übernahm, abermals zur genannten Ver
kaufsstelle. Der Angeklagte trat eine Schaufensterscheibe ein, 
wodurch Sachschaden in Höhe von 516,77 M entstand. Im 
Verkaufsraum entwendete er eine Dreifachkombination 
„Sharp“ im Wert von 3 770 M. Nachdem der Angeklagte die 
Verkaufsstelle verlassen hatte, wurden er und der Mitver
urteilte V. gestellt. Das entwendete Gerät wurde in beschä
digtem Zustand zurückgegeben.

Die Blutalkoholkonzentration beim Angeklagten zur Tat
zeit lag zwischen 3,0 und 3,3 mg/g.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das erstin
stanzliche Gericht den Angeklagten wegen mehrfachen, teils 
versuchten Diebstahls von sozialistischem Eigentum im 
schweren Fall in Tateinheit mit vorsätzlicher Beschädigung 
sozialistischen Eigentums sowie wegen Beeinträchtigung ge
sellschaftlicher Tätigkeit (Verbrechen gemäß §§ 158 Abs. 1 und 
2, 162 Abs. 1 Ziff. 4 StGB; Vergehen gemäß §§ 163 Abs. 1, 
214 Abs. 2 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren 
und sechs Monaten und zur Zahlung von Schadenersatz. Die


